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Lesefassung der 
 

Satzung der Gemeinde Flintbek 
über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern 

 
Bei dieser Satzung handelt es sich um eine Lesefassung der Satzung einschließlich 
sämtlicher Änderungssatzungen, die unverbindlich zur allgemeinen Information vor-
gesehen ist. Sie trifft keine rechtsverbindliche Aussage. 
 
 
Aufgrund des § 4 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. S. 
57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. August 2016 (GVOBl. S. 778) und der Landes-
verordnung über Entschädigungen von kommunalen Ehrenämtern vom 19. März 2008 in der 
zurzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
16. Dezember 2021 folgende Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen 
und Sitzungsgeldern erlassen: 

 
 

§ 1 
Bürgervorsteherin oder Bürgervorsteher 

 
Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher erhält nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 372,00 Euro. Der Stellvertreterin oder 
dem Stellvertreter wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der 
Bürgervorsteherin oder des Bürgervorstehers für ihre oder seine besondere Tätigkeit eine 
Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die 
Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgervorsteherin oder der Bür-
gervorsteher vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der 
Bürgervorsteherin oder des Bürgervorstehers. Die Aufwandsentschädigung für die Stellver-
tretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürgervorsteherin oder des Bürgervorstehers 
nicht übersteigen. 

 
 

§ 2 
Stellvertretende Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 
Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung ge-
währt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung be-
trägt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertreten wird, 34,00 
Euro. 

 
 

§ 3 
Fraktionsvorsitzende 

 
Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von monatlich 200,00 Euro. Stellvertretenden von Fraktions-
vorsitzenden wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der oder 
des Fraktionsvorsitzenden für ihre besondere Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung ge-
währt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung be-
trägt für jeden Tag, an dem die Fraktionsvorsitzende oder der Fraktionsvorsitzende vertreten 
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wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der oder des Fraktionsvorsit-
zenden. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung 
der oder des Fraktionsvorsitzenden nicht übersteigen. 

 
 
 
 
 

§ 4 
Sitzungsgeld 

 
Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsver-
ordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, an Sitzungen der Aus-
schüsse, denen sie als Mitglieder angehören und an Fraktions- und Teilfraktionssitzungen, 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 33,00 Euro. 
Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, 
denen sie als Mitglieder angehören und für Sitzungen der Fraktionen und Teilfraktionen, die 
der Vorbereitung dieser Ausschusssitzungen dienen, ein Sitzungsgeld in Höhe von 33,00 
Euro. 
 

 
§ 5 

Ausschussvorsitzende 
 

Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten nach Maß-
gabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen geleitete Sitzung neben ihrem Sit-
zungsgeld als Ausschussmitglied ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 33,00 Euro. 

 
 

§ 6 
Verdienstausfall 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinde-
vertreterinnen und -vertretern sowie den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mit-
gliedern von Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehren-
amtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus 
unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Fer-
ner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozialversi-
cherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an 
den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selb-
ständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamt-
liche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf An-
trag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grund-
lage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. 
Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 30,00 Euro, höchs-
tens jedoch täglich 120,00 Euro. 
 

 
§ 7 

Ersatz der Kosten der Betreuung von 
Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen 

 
a) Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Gemeinde-
vertreterinnen und -vertreter, die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder von 
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Ausschüssen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weni-
ger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen 
Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädi-
gung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 8,00 Euro. Auf Antrag sind statt einer 
Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertre-
tung im Haushalt zu ersetzen. 
 
b) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemein-
devertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglie-
dern von Ausschüssen, werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die 
Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen 
Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebe-
dürftiger Angehöriger gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener 
Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach § 6 o-
der eine Entschädigung nach § 7 Buchstabe a) gewährt wird. 

 
 

§ 8 
Reisekosten 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinde-
vertreterinnen und -vertretern und den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglie-
dern von Ausschüssen ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für die Beamtin-
nen und Beamten geltenden Grundsätzen zu gewähren. 
 

 
 

§ 9 
Seniorenbeirat 

 
Die oder der Vorsitzende des Seniorenbeirates der Gemeinde Flintbek erhält nach Maßgabe 
der Entschädigungsverordnung als Aufwandsentschädigung eine monatliche Pauschale in 
Höhe von 25,00 Euro. Die Mitglieder des Seniorenbeirates erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe 
von 25,00 Euro. 

 
 

§ 10 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
Die Gleichstellungsbeauftragte erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 50,00 Euro. Außerdem erhält die Gleichstel-
lungsbeauftragte für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse und der Gemeindevertre-
tung ein Sitzungsgeld in Höhe von 17,00 Euro. 
 

 
 

§ 11 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte der Feuerwehr 

 
(1) Die Gemeindewehrführung und die Ortswehrführungen und deren Stellvertretungen er-
halten Entschädigungen nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung freiwilliger Feuer-
wehren (Entsch.VOfF) in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 
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(2) Die Gemeindewehrführung und die Ortswehrführungen und deren Stellvertretungen er-
halten ein Kleidergeld nach Maßgabe der Entsch. VOfF in Höhe des Höchstsatzes der Ver-
ordnung 
 
(3) Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr erhalten nach Maßgabe der Entschädigungs-
richtlinie fF eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Höchstsätze der Richtlinie. Die Ge-
währung von Einsatzverpflegung und Erfrischungsgetränken erfolgt, nachdem im jeweiligen 
Einzelfall notwendigem Umfang nach Entscheidung des Einsatzleiters. Die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister soll hierbei beteiligt werden. 
 
(4) Der Atemschutzgerätewart der Ortswehr Großflintbek erhält eine Aufwandentschädigung 
in Höhe von 50% Entschädigung für ein HLF10 nach Maßgabe der Entschädigungsrichtlinie 
fF. 

 
§ 12 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
  
 
        Gemeinde Flintbek 
        Der Bürgermeister 
 
 
 
        O. Plambeck 
 
Lesefassung Stand 20.12.2021 
 


